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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wer denkt bei dem Wort Standesamt nicht gleich ans
Heiraten? Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe
schließen, um mit dem Standesamt in Kontakt zu kom-
men. Standesämter sind Beurkundungsstellen, die die
wichtigsten Stationen im Leben eines Menschen doku-
mentieren: Geburt, Eheschließung und Tod. Entsprechend
vielfältig ist die Arbeit einer Standesbeamtin oder eines
Standesbeamten.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in das Aufga-
bengebiet der Standesämter Sindelfingen, Sindelfingen-
Darmsheim und Sindelfingen-Maichingen. Natürlich
kann sie die persönliche Beratung nicht ersetzen. Aber
sie informiert Sie darüber, wann eine solche Beratung
notwendig ist und wo Sie diese erhalten.

Sie stellt Ihnen die Trauräume der Standesämter vor, in
denen Sie stilvoll und romantisch den ersten Schritt in die
gemeinsame Zukunft tun können, und sie beantwortet
häufig gestellte Fragen zur Eheschließung und zur Regis-
trierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Außerdem enthält der kleine Leitfaden spezielle Informa-
tionen für werdende Eltern. Welche Rolle der Familien-
stand der Mutter, die Staatsangehörigkeit der Eltern und
deren Namensführung in der Ehe spielen, erfahren Sie
ebenfalls auf den folgenden Seiten – und natürlich bei
einer persönlichen Beratung durch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Standesamtes. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Standesämter
Sindelfingen, Sindelfingen-Darmsheim und Sindelfingen-
Maichingen geben Ihnen gerne Auskunft.

Es grüßt Sie herzlich 

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister
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Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Quer-
schnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe
und Dienstleistern, alphabetisch geordnet. Alle diese
Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre
ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.alles-deutschland.de.

WERBEMITTELKARTOGRAFIEINTERNETPUBLIKATIONEN

mediaprint WEKA info verlag gmbh

Lechstraße 2, D-86415 Mering

Tel. +49 (0) 8233  384-0

Fax +49 (0) 8233  384-103

info@mp-infoverlag.de

www.mp-infoverlag.de

www.alles-deutschland.de

www.mediaprint.tv

71063048 / 1. Aufl age / 2010
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Rund um das Standesamt

Sie haben sich entschieden, aus der Erde ein Stückchen
Himmel zu machen. 
Dann führt kein Weg am Standesamt vorbei, denn eine
staatlich anerkannte Ehe muss in Deutschland durch eine
Ziviltrauung geschlossen werden.
Bevor Sie heiraten, muss das Standesamt prüfen, ob es
Ehehindernisse oder -verbote gibt. Dafür sind Dokumente
erforderlich. Welche dies in Ihrem besonderen Fall sind,
erfahren Sie vom Standesamt. 

Personalausweis und das Stammbuch der Eltern reichen

nicht aus! 

Wenn Sie sich zum Heiraten entschlossen haben, dann
kommen Sie bitte entweder während der Dienstzeiten bei
uns vorbei oder rufen Sie uns an. Wir werden Sie gerne
informieren.

Schlappe für Bismarck: 

Hochzeit ohne standesamtliche Trauung nach

133 Jahren möglich

Die Anhänger des Kulturkampfs zwischen der katholi-
schen Kirche und dem Königreich Preußen bzw. dem
Deutschen Reich Ende des 19. Jahrhunderts müssen ab
dem 21. Jahrhundert, genauer gesagt ab dem 1. Januar
2009, auf zwei ihrer Grundsätze verzichten. Die Paragra-
phen 67 und 67 a, die eine Hochzeit vor dem Altar ohne
vorherige standesamtliche Trauung seither verboten
haben, sind ersatzlos gestrichen worden.
Diese Paragraphen aus dem Jahr 1875 hielten sich bis ins
Jahr 2008. Jahrzehntelange Konflikte zwischen Kirche und
Staat waren die Folge der Bestimmung. Priestern, die sich
dem Gesetz widersetzten drohten Haft- und Geldstrafen.
Zuletzt war die verbotene kirchliche Ehe (ohne standes-
amtliche Trauung) aber nur noch eine Ordnungswidrigkeit
ohne Sanktion.
Das neue Recht ermöglicht es Geistlichen nun, Heiratswil-
lige kirchlich zu verbinden, selbst wenn diese nicht beab-

sichtigen, sich auch beim Standesamt trauen zu lassen.
Fazit: Eine kirchliche Trauung ist nun auch ohne die (staat-
liche bzw. zivilrechtliche) standesamtliche Trauung möglich.
Die staatliche Ehe und die Ehe nach Kirchenrecht stehen
nun völlig unverbunden nebeneinander. Die Konsequen-
zen sind jedoch im Vorfeld genauestens abzuwägen: Ohne
standesamtliche Trauung gilt das Ehepaar auch nach einer
kirchlichen Trauung als „nichteheliche Gemeinschaft“. Das
heißt auch, dass es keinen gesetzlich geregelten Zuge-
winnausgleich gibt. Ebenso entfällt das Zeugnisverweige-
rungsrecht im Strafprozess. Auch das Erbrecht wird durch
eine rein kirchliche Trauung nicht automatisch geregelt: 
Ohne Testament hat der überlebende Ehegatte keinen
Anspruch auf das Erbe. Gehen Kinder aus der Ehe hervor

Trauzimmer Standesamt Sindelfingen



tragen diese den Namen der Mutter. Der Vater benötigt für
das Umgangs- und Sorgerecht die Zustimmung der Kin-
desmutter. Eine weitere Folge der nicht-standesamtlichen
Ehe ist, dass im Falle einer Trennung kein Unterhaltsan-
spruch besteht. Zudem gibt es keine Schutzvorschriften für
den Schwächeren beim Scheitern der Ehe.
Auch die eingeschränkten bzw. fehlenden Rechte bei der
Totensorge sowie bei der Organtransplantation sind zu
bedenken. 

Hier einige der häufigsten Fragen und die Antworten

Wann kann ich mich zur Eheschließung anmelden?

Sie können die Eheschließung frühestens sechs Monate
vor dem geplanten Eheschließungstermin verbindlich
anmelden. Diese Frist kann aus rechtlichen Gründen nicht
verlängert werden. Damit Sie Ihre Eheschließung trotz-
dem in aller Ruhe vorbereiten können, bieten wir Ihnen
als Service die Möglichkeit einer langfristigen unverbind-
lichen Terminreservierung.

An welchen Tagen sind Eheschließungen möglich?

Eheschließungen sind grundsätzlich von Montag bis Frei-
tag während der Öffnungszeiten möglich. Als besonderen
Service werden Termine auch an Samstagen angeboten. 
Ob Ihr Wunschtermin verfügbar ist, sollten Sie rechtzeitig
beim zuständigen Standesamt abklären.

Brauchen wir noch Trauzeugen?

Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen zur Ehe-
schließung mitzubringen, ist am 01.07.1998 weggefallen.
Aber wenn Sie möchten, können Sie dies gerne noch tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pflicht? 

Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der
standesamtlichen Trauung. Allerdings ist es Ihnen freige-
stellt, auch bei uns diese schöne Zeremonie einzuplanen.

An welche Hand steckt man den Ring? 

Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt keine Vorschriften.

Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung an?

Es gibt weder Kleidervorschriften, noch Traditionen. Es ist
Ihr Tag. Sie sollen sich rundherum wohl fühlen.

Wie lange dauert eine Trauung?

Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unterschriften
dauert eine standesamtliche Trauung nicht länger als
20 Minuten. Zwischen den Trauungen ist ausreichend Zeit
eingeplant.

Darf fotografiert und gefilmt werden?

Für Ihre persönliche Erinnerung dürfen Sie bei uns gerne
fotografieren und filmen. Eine Veröffentlichung bedarf
unserer vorherigen Zustimmung.

4
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Wie erfolgt die musikalische Umrahmung

der Trauungszeremonie?

Zur musikalischen Umrahmung Ihrer Eheschließung kön-
nen Sie auch Ihre eigene CD mitbringen, so dass Sie bei
Ihrem bedeutungsvollen Schritt ins gemeinsame Eheleben
von Ihrer Lieblingsmusik begleitet werden.

Wird unsere Eheschließung veröffentlicht?

Der Aushang, das so genannte Aufgebot, wurde zum
01. Juli 1998 ersatzlos abgeschafft. Wenn Sie uns Ihr
Einverständnis dazu geben, wird Ihre Eheschließung
jedoch im Anschluss in den monatlichen Standesamts-
nachrichten im Amtsblatt und in der Zeitung veröffent-
licht.

Wie verhält es sich mit der Registrierung von gleich-

geschlechtlichen Lebenspartnerschaften?

Die seit dem 01. August 2001 gesetzlich erlaubte Regis-
trierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-
schaften ist wegen der Zuständigkeitsregelungen in
Baden-Württemberg in Sindelfingen nicht möglich.

Was ist, wenn ich im Ausland geheiratet habe?

Sie sind nicht dazu verpflichtet, die Nachbeurkundung zu
beantragen, obgleich dies für sie einige Vorteile mit sich
bringt: Sie haben jederzeit die Möglichkeit sich eine
Eheurkunde ausstellen zu lassen, falls Ihre ausländische
Urkunde verloren geht und Sie haben als Nachweis über
Ihre Ehe eine deutsche Urkunde.

Eine Nachbeurkundung ist möglich, wenn einer der Ehe-
partner die deutsche Staatsangehörigkeit hat, staatenlos,
heimatlos oder ausländischer Flüchtling ist. Auch muss
die Ehe vor und von einer ermächtigten Person geschlos-
sen worden sein. 

Übrigens . . . Sie müssen Ihre Eheschließung zwar dort
anmelden, wo einer von Ihnen seinen Wohnsitz hat. Aber
heiraten können Sie dann, wo immer Sie wollen. 

Unsere Trauzimmer. . . In Sindelfingen können Sie im
Trauzimmer im Rathaus heiraten, in Sindelfingen-Darms-
heim im Bezirksamt oder in der Zehntscheuer und in Sin-
delfingen-Maichingen im Bezirksamt.

Photostudio-Frick.de
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Gut vorbereitet vor den Traualtar

Man traut sich wieder!

Die Liebe, welch lieblicher Dunst,
doch in der Ehe, da steckt die Kunst. 

Theodor Storm

Ein Tag wie im Märchen: Mit Kutsche und Zylinder, mit
Schleifen und Schleiern, mit Ringen und Herzklopfen,
Freudentränen und Jubelrufen. Heiraten hat Hochkonjunk-
tur und bei vielen Paaren stehen Tradition und Romantik
wieder hoch im Kurs. Damit diese Wünsche und Vorstel-
lungen auch in Erfüllung gehen, ist eine gute Vorberei-
tung das A und O.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Eines ist sicher: Sie können eigentlich gar nicht früh
genug mit den Vorbereitungen beginnen. Schließlich stei-
gert das auch die Vorfreude auf den großen Tag. Außer-

dem wird sich der Stress der Vorbereitungen umso mehr
in Grenzen halten, je mehr Sie alle organisatorischen
Dinge über mehrere Monate verteilen. Natürlich kann es
sein, dass es am Ende trotzdem hier und da hektisch wird.
Aber ein bisschen Spannung sollte schon sein, wie jedes
Brautpaar Ihnen sicherlich gern bestätigen wird.

Ein halbes Jahr vorher. . .

Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedanken machen.
Vielleicht wollen Sie ja in einer Kirche heiraten, die bei
Hochzeitspaaren besonders beliebt ist, zu einer Jahreszeit,
die sich perfekt zum Heiraten eignet. Oder das Restaurant,
in das sie sich verliebt haben, ist immer gut besucht und
Sie möchten außerdem mit dem einzigen Leih-Rolls
Royce zur Kirche gefahren werden. 

Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre
Eheschließung haben, empfiehlt es sich schon jetzt, die-
sen Termin vormerken zu lassen – damit sind Sie auf
jeden Fall auf der sicheren Seite. Generell lässt sich
sagen: Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, desto drin-

Erlöserkirche Sindelfingen
Maichinger Str. 22, 71063 Sindelfingen
Telefon: 07031 / 805815
E-Mail: sindelfingen@emk.de
www.emk-sindelfingen.de

Sonntag 10 Uhr
Gottesdienst

und Kinderkirche 
anschließend 
Kirchenkaffee

EVANGELISCHE GESAMTKIRCHENGEMEINDE
SINDELFINGEN

Die evangelische Kirche begleitet ihre Mitglieder an den besonderen
Wendepunkten des Lebens mit eigenen Gottesdiensten zur

Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung.
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei den Pfarrämtern der jeweiligen Kirchengemeinden:

Gesamtkirchengemeinde: www.Gesamtkirchengemeinde.Sindelfingen.de

Christuskirchengemeinde
(Stadtteile Rotbühl, Schleicher-Siedlung,

Hinterweil)

Pfarramt Christuskirche,
Vordere Halde 23, Telefon: 804892
www.Christuskirche-Sindelfingen.de

Goldbergkirchengemeinde
(Stadtteil Goldberg)

Pfarramt Versöhnungskirche,
Goldbergstraße 33, Telefon: 871546
www.goldberggemeinde.de

Johanneskirchengemeinde
(Stadtteile Auf der Stelle, Am Roten Berg,

Spitzholz, Eschenried, Eichholz)

Pfarramt Johanneskirche Süd,
Sommerhofenstraße 173, Telefon: 804569
www.joki-online.de

Martinskirchengemeinde
(Stadtteile Innenstadt, Viehweide, Mittelpfad)

Pfarramt Martinskirche Nord,
Wolboldstraße 10, Telefon: 8195618
www.Martinskirche-Sindelfingen.de
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gender empfiehlt es sich, frühzeitig alles Nötige in die
Wege zu leiten, vielleicht auch schon mal mit dem Geist-
lichen über den Hochzeitstermin zu sprechen. 

Drei Monate vorher. . .

Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmel-
den! Außerdem ist es jetzt ratsam, 

� die passende Kirche auszusuchen und mit dem Geist-
lichen zu sprechen, um den Termin für die Trauung zu
vereinbaren.

� den Hochzeitsurlaub zu beantragen, damit nichts mehr
in letzter Sekunde dazwischen kommen kann – wer will
schon seine Flitterwochen verschieben müssen?

� Überlegungen anzustellen, wie viele Gäste Sie einladen
wollen. Daraus ergeben sich die Größe der erforder-
lichen Räumlichkeiten und natürlich auch die Kosten für
die Bewirtung.

� das Brautkleid, den Hochzeitsanzug und Accessoires
auszuwählen und zu bestellen. Denken Sie auch daran,
dass möglicherweise noch an der einen oder anderen
Stelle Änderungen vorgenommen werden müssen.

� sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ zu kümmern –
suchen Sie sich die richtigen Dessous zu Ihrem Hoch-
zeitskleid aus. Ob Corsage, Body oder Strapse – in
einem Fachgeschäft finden Sie bestimmt Etwas Ihrem
Geschmack entsprechendes.

� Angebote für das Festmenü einzuholen – von Hotels,
Restaurants oder auch vom Partyservice, falls Sie zu
Hause oder in Räumen ohne Gastronomie feiern wollen.

� das Hochzeitsfahrzeug auszuwählen. Die Auswahl ist
groß – von der Kutsche über den Oldtimer bis zum
Luxuswagen.

� einen Fotografen auszuwählen und eventuell einen pro-
fessionellen Diskjockey, der für die passende musikali-
sche Untermalung sorgt.

� Überlegungen zur Hochzeitsreise anzustellen. Da muss
man viele Dinge im Auge behalten – bei exotischen Aus-
flugszielen sollten Sie zum Beispiel daran denken, sich
impfen zu lassen. Auch die Gültigkeitsdauer der Reise-
pässe sollten Sie überprüfen, um keine bösen Überra-
schungen zu erleben.

� einen Kostenplan aufzustellen und in der engeren Fami-
lie zu besprechen. Falls erforderlich, können Sie die
Kosten entweder aufteilen oder für die nötige Finanzie-
rung sorgen.

Festliche Mode
für die ganze Familie
• Brautmode mit Zubehör
• Hochzeitsanzüge
• Festliche Mode für Damen, 

Herren und Kinder
• Vielseitige Großauswahl
• Hochwertige Markenfabrikate
• Günstige Preise
• Beste Beratung

Es lohnt sich auch der weiteste Weg!
Einer der größten Anbieter für Hochzeits- und festliche Mode im süddeutschen Raum!

Auch mehrere Brautkleider und festliche Kleider (Einzelteile) stark reduziert!

Das große Mode-Einkaufszentrum
über 6.500 m2

72351 Geislingen bei Balingen, Vorstadtstraße 65
� 0 74 33 / 90 33-0 Filiale: Gundelsheim/Neckar
Neue Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
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10 Wochen vorher. . .

� Die Spannung steigt! Entscheiden Sie sich jetzt, wer die
Rolle von Brautjungfern und Blumenkindern überneh-
men soll und verschicken Sie die entsprechenden Einla-
dungen.

� Stellen Sie eine endgültige Gästeliste zusammen und
lassen Sie Einladungskarten drucken (vorsichtshalber
ein paar mehr auf Reserve). 

� Setzen Sie einen Termin für Zu- und Absagen und hal-
ten Sie die Antworten später am besten auf einer Liste
fest. Schließlich müssen Sie schon genug andere
Sachen im Kopf behalten! 

� Stellen Sie ferner eine Namen- und Adressenliste der
Leute zusammen, die eine Vermählungsanzeige (nicht
Einladung!) erhalten sollen. 

� Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-,
Tisch- und Danksagungskarten sollten in einem
„Arbeitsgang“ gedruckt werden. Das spart Kosten.
Dabei sollten Sie auf ein einheitliches „Gesamtbild“
achten oder sich vielleicht ein Thema ausdenken.

� Bestellen Sie die Feier im Hotel oder Restaurant.

� Stimmen Sie die Speisenfolge und die Getränke ab und
sorgen Sie für Blumenschmuck.

� Wenn Sie sich nicht schon vorher darum gekümmert
haben, erfolgt jetzt eine der schönsten Aufgaben rund
um die Hochzeit: Die Auswahl der Trauringe. Lassen Sie
sich am besten fachkundig beraten und sich viele ver-
schiedene Modelle zeigen, bevor Sie eine Auswahl tref-
fen. Denn dieser Ring wird schließlich den Rest Ihres
Lebens Ihre Hände zieren.

8 Wochen vorher. . .

� Jetzt ist es Zeit, die Einladungen zu versenden. Sind Sie
schon ein bisschen aufgeregt? 

� Und noch eine sehr schöne Aufgabe wartet neben den
vielen organisatorischen Dingen auf Sie: Die Wunschlis-
te für Hochzeitsgeschenke zusammenzustellen. In Ein-
richtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften erhalten
Sie in der Regel Geschenklisten. 

� Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für
Hilfskräfte aller Art zu sorgen.

Erleben Sie mit uns die schönsten

Städte Europas wie z. B. Prag
Städtereisen, Kurzurlaub, Hochzeiten, Events

Wir machen Ihre Wünsche und Träume wahr!

www.vip-citytours.de · info@vip-citytours.de
Tel. (01 52) 07 46 12 77 o. (0 70 31) 38 81 76
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Alles unter
einem Dach!

– 57 komfortable Einzel- und 
23 Doppelzimmer 

– Schwäbisch-Nationale Gerichte
im Restaurant „Landhausstuben“ 

– Nebenräume für Feiern 
für bis zu 100 Personen 

– im Sommer Biergarten geöffnet

Stuttgarter Straße 49
71069 Sindelfingen-Maichingen
Tel. (0 70 31) 63 10-0
Fax (0 70 31) 63 10-100

GASTHAUS „ZUM HIRSCH“ GMBH
DAS HAUS DER SPEZIALITÄTEN

CLAUS-PETER GIFFHORN

MONIKA DIEMER-GIFFHORN

ZIEGELSTR. 32 l 71063 SINDELFINGEN

TEL.: 07031 / 80 90 06 l FAX: 80 53 32
INFO@GASTHAUS-HIRSCH-SINDELFINGEN.DE

WWW.GASTHAUS-HIRSCH-SINDELFINGEN.DE

Kulinarisch erwartet Sie ein vielfältiges Angebot.
Unsere Zimmer stehen Ihren Gästen zu einem
Spezialpreis zur Verfügung. Wir organisieren
Ihre Hochzeit bis zum Frühstück am nächsten
Tag.
Unser großer Parkplatz direkt am Haus bietet
Ihnen und Ihren Gästen gute Parkmöglichkei-
ten. So bietet unser Haus die allerbesten Aus-
sichten für ein gelungenes Hochzeitsfest!

Unsere Räumlichkeiten, das schöne Ambiente
und die gute Küche machen das Haus zu einer
guten Adresse.
Gesellschaftliche Anlässe jeder Art planen und
organisieren wir für Sie.
Wir freuen uns Sie zu beraten.
Im Sommer lädt unsere idyllische Terrasse mit
Waldblick zum Empfang und feiern unter frei-
em Himmel ein.

Feiern Sie Ihre Feste bei uns!
W i r  h a b e n  P l a t z  f ü r  b i s  z u  1 2 0  G ä s t e .

Inh. Diana Fodor
Friedrich-Ebert-Straße 40
71067 Sindelfingen
Tel. 0 70 31 / 7 08 85 00
Fax 0 70 31 / 7 08 85 50
info@eichholz-hotel.de
www.e i chho l z -ho te l . de

Wo feiern wir?

RESTAURANT PARTYSERVICE   FINGERFOODEMPFANG

71150 Altdorf
Alemannenstraße 2

Tel. 0 70 31/60 83 00
www.culinarium-schuldis.de

WO ESSEN ZUM ERLEBNIS WIRD

Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Familienfeste
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6 Wochen vorher. . .

� Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellenab-
schied? Dann versenden Sie jetzt auch dafür Einladun-
gen oder telefonieren Sie ein bisschen herum. Verges-
sen Sie dabei nicht die Musik oder Unterhalter.

� Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt:
Überprüfen Sie noch ein letztes Mal ausführlich die
Gästeliste, denn jetzt müssten auch alle Zusagen da
sein. Falls auch Sie Trödler in Ihrem Freundeskreis oder
unter Ihren Verwandten haben, die eine Zu- oder Absa-
ge schon mal vergessen können, haken Sie doch noch
einmal freundlich nach.

4 Wochen vorher. . .

� Jetzt ist der Bräutigam gefragt: Er sollte nun für seine
Angebetete einen Brautstrauß bestellen.

� Suchen Sie außerdem den Blumenschmuck für die Kir-
che, Tischblumen, Blumen für die Blumenkinder und
das Hochzeitsfahrzeug aus.

3 Wochen vorher . . .

� Probieren Sie das Brautkleid und den Hochzeitsanzug an
und laufen Sie Ihre Hochzeitsschuhe schon mal ein,
damit Sie lästige und schmerzhafte Blasen vermeiden.

� Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Las-
sen Sie sich dazu doch ein paar Vorschläge unterbreiten
– die meisten Friseure sind sehr kreativ bei wunderschö-
nen Hochsteckfrisuren für die Hochzeit und haben viel-
leicht auch die passende Verzierung parat. Gut wäre es,
wenn der Friseur das Brautkleid sehen könnte, damit er
die Frisur entsprechend anpassen kann. Wenn der Fri-
seur den Schleier aufstecken soll, bestellen Sie ihn am
Hochzeitstag nach Hause oder in die Kirche. 

� Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein Gästebuch
zu kaufen. Darin kann sich am Hochzeittag jeder eintra-
gen und einen lieben Gruß hinterlassen. Zusammen mit
den Hochzeitsfotos eine sehr schöne und persönliche
Erinnerung.

2 Wochen vorher. . .

� Bestellen Sie die Hochzeitstorte und anderes süßes
Gebäck.
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� Legen Sie die Tischordnung nach der endgültigen Gäste-
liste fest und versehen Sie die Tischkarten mit Namen.

� Wenn Sie Ihre Hochzeit zuhause und ohne Partyservice
feiern, ist es ratsam, jetzt mit dem Kochen und Backen
zu beginnen und dann alles einzufrieren. Macht ge-
schmacklich keinen Unterschied, erspart aber eine Men-
ge Zeit und Stress.

1 Woche vorher. . .

� Der große Augenblick rückt immer näher! Holen Sie
jetzt die Trauringe vom Juwelier. 

� Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbehandlung.

� Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die Zeitung. Dazu
können Sie sich in der Anzeigenabteilung einen Vor-
schlag machen lassen.

� Es empfiehlt sich, eine Generalprobe durchzuführen, um
vielleicht noch kleine Ungereimtheiten aufzudecken –
mit den Blumenkindern, mit der Musik, mit dem Zere-
monienmeister etc.

� Bereiten Sie eine Liste vor, in der die Geschenke und die
Schenkenden vermerkt werden. So haben Sie es später
leichter mit den Dankesschreiben.

Nach der Hochzeit . . .

� Schauen Sie sich Ihre Fotoabzüge an. Hat vielleicht auch
ein Freund oder Verwandter noch Fotos geschossen, die
Sie sich ansehen können?

� Verschicken Sie kleine Danksa-
gungskarten. Für Geschenke be-
danken Sie sich am besten mit
einem persönlichen Brief. Wo
vorhanden, können Sie auch
Fotos beilegen – Verwandte
und Freunde freuen sich da-
rüber immer.

� Falls Sie nun einen gemein-
samen Ehenamen tragen,
denken Sie daran, Ihren
Namen bei den Behörden
aktualisieren zu lassen – etwa
bei der Lohnsteuerkarte, dem Per-
sonalausweis oder dem Führerschein.

TANJA SCHNURRBUSCH
Riedmühlestraße 6a, 71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-87 88 76, Mobil: 0151-14 92 27 23
info@shelooks.de, www.shelooks.de

GESICHT HAND & FUß KÖRPER
Gesichtsbehandlungen Fußpflege Massagen
Permanent Make-up Handpflege Haarentfernung

Kosmetik Nageldesign Bodyforming
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Die schönsten Momente für immer bewahrt

Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fragen: Mami,
Papi, zeigt uns doch mal, wie Ihr geheiratet habt. Welche
Enttäuschung, wenn Sie dann ein paar Fotos hervorkra-
men, die Tante Gisela oder Onkel Rainer gemacht haben.

Fotos, von denen sich erst als es zu spät war herausstell-
te, dass sie teils unscharf und teils verwackelt sind.

Schade, denn eine Hochzeit lässt sich nicht wiederholen.
Was bleibt ist der Ärger darüber, dass keine guten, vor-
zeigbaren Bilder vorhanden sind.

Auch wenn der eine oder andere Hochzeitsgast großzügig
anbietet „ich mache Fotos, darum braucht ihr euch nicht
zu kümmern“, ist es immer empfehlenswert  für den
schönsten Tag im Leben einen professionellen Fotografen
zu engagieren.

Kein Freund oder Verwandter hat die jahrelange Erfah-
rung, das geübte Auge und die Technik eines guten Foto-
grafen.

Ob Aufnahmen im Studio, im Freilichtstudio oder an
einem besonders schönen Ort, es entstehen Bilder von
einmaliger Harmonie und perfekter Gestaltung. Nach

Absprache begleitet Sie Ihr Fotograf von der standesamt-
lichen und kirchlichen Trauung bis zum Ende der Feier.

Den Fotografen sollten Sie jedoch rechtzeitig bestellen
und nicht bis zum letzten Moment warten.
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Eltern werden ist nicht schwer. . .

wenn nur nicht der Papierkram wär!

Seit dem Zusammenschluss der Krankenhäuser Sindelfin-
gen und Böblingen zum Klinikverbund Südwest gibt es in
den Kliniken Sindelfingen keine Geburtsabteilung mehr.
Wenn Sie ein Baby erwarten, dann müssen Sie eine der
umliegenden Kliniken wählen. Die Beurkundung der
Geburt erfolgt dann bei dem für das gewählte Klinikum
zuständigen Standesamt.

Sollte es sich um eine Hausgeburt in Sindelfingen, Sindel-
fingen-Darmsheim oder Sindelfingen-Maichingen han-
deln, dann sind nach der Geburt beim jeweiligen Standes-
amt einige Formalitäten zu erledigen.

Bitte sprechen Sie dann binnen einer Woche beim zustän-
digen Standesamt vor. Legen Sie dazu Ihre Personalaus-
weise oder Pässe und eine von einer Ärztin, einem Arzt,
einer Hebamme oder einem Entbindungspfleger ausge-
stellte Bescheinigung über die Geburt, soweit sie bei der
Geburt zugegen waren, vor.

Zur Beurkundung der Geburt werden verschiedene
Dokumente benötigt. Welche das sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie . . .

� miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen?

Dann genügt das Stammbuch der Familie mit der
Abschrift des als Eheregister fortgeführten Familienbu-
ches. 

� miteinander verheiratet und führen keinen gemeinsa-
men Ehenamen?

Auch dann wird das Stammbuch der Familie benötigt. Bei
der Geburt des ersten Kindes müssen Sie sich darüber
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einig sein, welchen Ihrer beiden Familiennamen Ihre Kin-
der erhalten sollen. Die Wahl, die Sie für Ihr erstes Kind
treffen, ist verbindlich für alle weiteren Kinder.
Es ist daher sinnvoll, wenn Sie hierzu bereits vor der
Geburt zu uns kommen.

� nicht miteinander verheiratet?

Dann entscheidet der Familienstand der Mutter. Ist die
Mutter noch verheiratet, gilt der Ehemann als der rechtli-
che Vater des Kindes. Er wird zur Vornamenserteilung
gehört und wird in allen Belangen als Kindesvater angese-
hen.
Ist die Mutter unverheiratet, wird eine rechtliche Bezie-
hung zum Vater nur durch eine Vaterschaftsanerkennung
hergestellt. Diese Erklärung wird entweder beim Standes-
amt oder beim Jugendamt abgegeben. Sie ist von Mutter
und Vater zu unterschreiben und wird mit der Geburt des
Kindes wirksam.

Das Krankenhaus benötigt zur Ausstellung der Geburtsan-
zeige entweder die Geburtsurkunde der ledigen Mutter
oder eine beglaubigte Abschrift des als Eheregister fortge-
führten Familienbuches der verheirateten oder verheiratet
gewesenen Mutter.

Bitte sprechen Sie unbedingt vor der Geburt Ihres Kindes

mit uns oder dem zuständigen Standesamt, wenn Sie

nicht miteinander verheiratet sind, wenn Sie noch nicht

volljährig sind, wenn Sie eine ausländische Staatsange-

hörigkeit haben, wenn Ihre Ehe im Ausland geschlossen

und kein als Eheregister fortgeführtes Familienbuch auf

Antrag angelegt wurde oder wenn Sie keinen gemein-

samen Ehenamen führen.

Gleiches gilt, wenn die Namensführung des Kindes nicht

klar ist. 

Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Urkunden (z. B. Hei-
ratsurkunde oder eigene Geburtsurkunde) sind, so lassen
Sie diese bitte vor der Beurkundung der Geburt des Kin-
des übersetzen. Wir nennen Ihnen die vom Justizminister
zugelassenen Übersetzer.

Wenn Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen,
legen Sie bitte Ihren Reisepass vor. 

Welche Dokumente erhalten Sie nach der Beurkundung

vom Standesamt?

Durch die Beurkundung wird nachgewiesen, wann und
wo Ihr Kind geboren wurde und wer die Eltern sind.
Gebührenfrei erhalten Sie vier Bescheinigungen für fol-
gende Zwecke:

Im Rahmen einer Mitgliedschaft und § 4 Nr. 11 StBerG erstellen wir die Einkommensteuererklärung,

bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, auch wenn Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,

sonstige Einkünfte (z.B. aus Spekulationsgeschäften) oder Kapitalvermögen vorliegen, wenn die Ein-

nahmen daraus nicht höher als 13.000 € bzw. 26.000 € bei zusammenveranlagten Ehegatten sind.

Unsere Beratungsstelle
ganz in Ihrer Nähe:
Wettbachstraße 2

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031 / 79 64 0

www.lohi-bw.de

Leiter: Herr Gutekunst
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Erziehungsgeld, Kindergeld, Taufe, Krankenkasse. Weitere
Urkunden, z. B. die für Ihr Stammbuch, sind gebühren-
pflichtig. Den aktuellen Gebührensatz teilen wir Ihnen
gern auf Anfrage mit.

Daran sollten Sie unbedingt denken!

Wenn Sie lohnsteuerpflichtig sind, wird Ihr Kind in die
Lohnsteuerkarte eingetragen. Ihre Wohnsitzgemeinde
berät Sie gern über die Bestimmungen und Möglichkeiten
in Ihrem individuellen Fall.

Denken Sie daran, Ihre Lohnsteuerkarte bereits vor der
Geburt bei Ihrem Arbeitgeber anzufordern, damit Sie Ihr

Kind möglichst frühzeitig eintragen lassen können.

Anträge auf Erziehungsgeld erhalten Sie beim Ordnungs-
und Standesamt Sindelfingen. Den Antragsformularen
liegt eine Verdienstbescheinigung bei, die Ihr Arbeitgeber
ausfüllt.

Informationen zum Thema Kindergeld gibt es bei der Kin-
dergeldkasse des Arbeitsamtes. Informationsbroschüren
erhalten Sie auch bei uns.
Wichtig ist auch die sofortige Kontaktaufnahme mit der
Krankenkasse, bei der Ihr Kind versichert sein soll. Fragen
Sie Ihre Krankenkasse, worauf Sie achten sollen, am
besten vor der Geburt.

Die Meldepflicht erfüllt das Standesamt für Sie.

Nachbeurkundung von Geburten im Ausland

Eine generelle Pflicht zur Beurkundung einer im Ausland
erfolgten Geburt besteht nicht. Auch eine ordnungsgemä-
ße ausländische Geburtsurkunde beweist die Tatsache der
Geburt.

Eine Geburt im Ausland kann auf Antrag der Eltern des
Kindes, des Kindes selbst, des Ehegatten oder Lebenspart-
ners des Kindes sowie der Kinder des Kindes nachbeur-
kundet werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Kind die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

OTTO WEIMER
RECHTSANWALT

TS: Arbeitsrecht, Familienrecht, Vertragsrecht

Zimmerstraße 27 · 71063 Sindelfingen

Tel. (0 70 31) 80 52 55
Fax (0 70 31) 80 19 04

E-Mail: weimer@rae-weimer.de Auf Wunsch professionelle Kinderbetreuung während den Besprechungsterminen

A N W A L T S K A N Z L E IA N W A L T S K A N Z L E I
Bianca Schilling

DIE KINDERFREUNDLICHE KANZLEI

Arbeitsrecht Verkehrsrecht
Mietrecht Strafrecht

Familienrecht
Vaihinger Str. 24, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031-20496-0
Fax: 07031-20496-25, www.anwaltskanzlei-schilling.de
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Vaterschaftsanerkennung

Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind
beurkunden lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes
zwar nicht verheiratet sind, aber als Vater beurkundet wer-
den möchten.

Die Standesämter Sindelfingen, Sindelfingen-Darmsheim
und Sindelfingen-Maichingen wollen Sie darüber infor-
mieren, welche Rechtsfolgen diese Erklärung, der die Mut-
ter zustimmen muss, haben wird.

Verwandtschaft

Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind ver-
wandt. Dieses Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich
auch auf Ihre Familie. Ihre Eltern werden zu Großeltern,
Ihre Geschwister zu Onkeln und Tanten. Ihr Kind wird erb-
berechtigt. 

� Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Unterhalt

Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspflichtig.
Aber auch die Mutter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsan-
sprüche. Diese sind im § 1615 l BGB beschrieben: Der
Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor
und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt
zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die
infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außer-
halb dieses Zeitraums entstehen.

Geht die Mutter bedingt durch die Schwangerschaft oder
einer daraus resultierenden Krankheit einer Erwerbstätig-
keit nicht nach oder ist sie durch die Pflege des Kindes
daran gehindert, so verlängert sich die Unterhaltspflicht.
Sie beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt und
endet drei Jahre nach der Geburt des Kindes. Wäre es
gegenüber dem Kindeswohl grob unbillig, die Zahlungs-
verpflichtung danach enden zu lassen, so bleibt sie beste-
hen. Das kann der Fall sein, wenn das Kind behindert ist
und die Mutter das Kind selbst betreuen muss.



Elterliche Sorge

Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann ist sie
die alleinige Inhaberin der Sorge. Daran ändert auch eine
Vaterschaftsanerkennung nichts.

Sie können aber als Vater und Mutter gemeinsam beim
Jugendamt erklären, dass Sie die Sorge miteinander tei-
len wollen. Dort wird man Sie auch ausführlich zu diesem
Thema beraten. 

Name des Kindes

Das Kind führt den Namen, den die Mutter zur Zeit der
Geburt des Kindes geführt hat.

Die Anerkennung der Vaterschaft hat keine unmittelbare
Auswirkung auf den Kindesnamen, eröffnet aber die Mög-
lichkeit, dass die Mutter dem Kind mit Zustimmung des
Vaters dessen Familiennamen erteilt. Diese Erklärung
nimmt das Standesamt entgegen. 

Alle diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht.

Andere Länder haben andere Lösungen. Wenn also aus-

ländisches Recht zu beachten ist, so lassen Sie sich bitte

individuell beim Standesamt beraten.
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turan.tekin@dkv.com
http://www.turan-tekindr
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Das können Sie bei uns auch erledigen

Beurkundung von Sterbefällen

Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt das
Aufgabengebiet des Standesamtes. Wir beurkunden den
Tod derjenigen Personen, die im Bezirk der Standesämter
Sindelfingen, Sindelfingen-Darmsheim und Sindelfingen-
Maichingen verstorben sind oder tot aufgefunden wur-
den. 

In der Regel erledigt der Bestatter die Verwaltungsarbei-
ten für die Angehörigen. Er hat die Erfahrung, welche
Unterlagen zur Beurkundung benötigt werden.

Dies sind in erster Linie 
� die Geburtsurkunde des/der Verstorbenen und 
� bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Per-

sonen ein Nachweis über den Familienstand (z. B. Hei-
ratsurkunde, Abschrift des als Eheregister fortgeführten
Familienbuches, Sterbeurkunde des anderen Ehegatten,
Scheidungsurteil, Todeserklärung).

Nach der Beurkundung erhalten Sie vier kostenlose Ster-
beurkunden:

Zwei für Rentenzwecke, eine für die Bestattung (Pfarramt)
und eine für die Krankenkasse. Weitere Urkunden für pri-
vate Zwecke (Versicherung, Bank, Nachlassgericht oder
Notar) sind gebührenpflichtig.
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Und das können Sie auch bei uns erledigen:

Sie bekommen bei uns 
� Geburts-, 
� Ehe- und 
� Sterbeurkunden 
der Standesämter Sindelfingen, Sindelfingen-Darmsheim
und Sindelfingen-Maichingen  sowie
� beglaubigte Abschriften der als Eheregister fortgeführ-

ten Familienbücher. 

Urkunden und Auskünfte bekommt allerdings nur, wer da-
zu berechtigt ist. Hierfür fällt in der Regel eine Gebühr an.

Namenserklärungen

Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen einer
Person betreffen.

Wenn Sie z. B. nach einer Eheauflösung Ihren alten Namen
wieder annehmen wollen, so erklären Sie dies beim Stan-
desamt. Haben Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen
Ehenamen bestimmt (z. B. bei einer Eheschließung im Aus-
land), so können Sie dies bei uns nachholen.

Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entscheidungen
auch der Name Ihrer Kinder betroffen ist. 

Für diese Erklärungen ist eine Gebühr zu berechnen. 

Austritt aus einer Religionsgemeinschaft

Wenn Sie aus einer Kirche, einer Religionsgemeinschaft
oder einer religiösweltanschaulichen Gemeinschaft, die
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, austreten wollen
und Ihren Wohnsitz in Sindelfingen, Sindelfingen-Darms-
heim oder Sindelfingen-Maichingen haben, dann müssen
Sie persönlich beim zuständigen Standesamt vorsprechen
und die Erklärung abgeben. Bitte bringen Sie dazu Ihren
Personalausweis oder Pass mit.
Für die Erklärung fällt eine Gebühr an.

Wenn Sie weitere Fragen haben, so setzen Sie sich

einfach mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gern und

natürlich kostenlos.

http://www.haus-augustinus-sindelfingen.de
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Demnach gelten nun folgende Gebührensätze:

Abnahme einer Versicherung an Eides statt 20,00 €
Prüfung der Ehefähigkeit 40,00 €
Prüfung der Ehefähigkeit, wenn ausländisches Recht zu beachten ist 80,00 €
Beurkundung der Eheschließung, bei einem anderen als dem für die Anmeldung 
zuständigen Standesamt 30,00 €
Beurkundung der Eheschließung außerhalb der üblichen Dienstzeiten des Standesamtes, 
ausgenommen bei lebensgefährlichen Erkrankungen 60,00 €
Prüfung, Ausstellung, Ablehnung eines Ehefähigkeitszeugnisses 40,00 o. 80,00 €
Beurkundung einer Eheschließung im Ausland 80,00 €
Beurkundung einer Geburt im Ausland 100,00 €
Beurkundung eines Sterbefalls im Ausland 40,00 €
Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung zur Namensführung vom Ehegatten oder 
von Lebenspartnern 20,00 €
Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung, Einwilligung, Zustimmung 
zur Namensführung eines Kindes 20,00 €
Ausstellung einer Personenstandsurkunde durch das zuständige Standesamt 12,00 €
Erteilung einer Auskunft aus einem oder Gewährung einer Einsicht in einen Personenstands-
registereintrag oder in einen Eintrag eines Personenstandsbuchs 10,00 €
Erteilung einer Auskunft aus einer oder Gewährung einer Einsicht in eine Sammelakte 20,00 €
Suche eines Eintrags oder eines Vorgangs, wenn zum Aufsuchen erforderliche Angaben nicht 
gemacht werden 20,00 – 60,00 €
Erteilung einer beglaubigten Abschrift aus dem als Eheregister fortgeführten Familienbuch 12,00 €
Eintragung in ein internationales Stammbuch der Familie 12,00 €

Übersetzung
. Software, Bedienungsanleitungen
. Presseartikel
. Marketingmaterialien
. Amtliche Dokumente
. Beglaubigungen italienisch/englisch

Dolmetschen
Layout und Druck

Unsere 
Dienstleistungen:

Pietro Antonicelli
Translation – DTP – Consulting

Hintere Gasse 33

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031 957510

Fax: 07031 957530



Diese sind zweckmäßig in einem gesonderten Ordner
oder einer Urkundenmappe an einer allen Familienange-
hörigen bekannten Stelle aufzubewahren, damit diese
Urkunden jederzeit griffbereit sind. 

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Jeder Mensch hat das Recht, die Art seiner Bestattung
selbst zu bestimmen, wobei er in der Regel darauf ver-
traut, dass seine Angehörigen die geäußerten Wünsche
erfüllen.

Bei den Fachunternehmen des Bestattungsgewerbes ist
durch Abschluss eines Bestattungsvorsorge-Vertrages
aber auch die Möglichkeit gegeben, die eigene Bestattung
bereits zu Lebzeiten nach seinen Wünschen zu regeln und
in den Einzelheiten genau festzulegen, wie die Bestattung
nach dem Tode durchgeführt werden soll. In den letzten
Jahren machen hiervon immer mehr Personen Gebrauch,
die entweder alleinstehend sind, deren Angehörige in

22

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Welche Papiere sollten stets griffbereit sein

Bei Eintritt eines Todesfalles werden für die Regelungen
der verschiedensten Angelegenheiten eine Reihe wichti-
ger Urkunden und Unterlagen kurzfristig benötigt. Es
empfiehlt sich, schon bei Lebzeiten folgende Unterlagen
zu beschaffen:

� Familienstammbuch bzw. die standesamtliche Heiratsur-
kunde

� Standesamtliche Geburtsurkunde (insbesondere sofern
im Familienstammbuch nicht die Nummer des Geburts-
registers vermerkt ist)

� Versicherungspolicen mit der letzten Beitragsquittung

� Testament bzw. Hinterlegungsschein für den Todesfall
oder über den Tod hinaus erteilte Vollmachten

� und etwaige persönliche Notizen
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In unserem Familienbetrieb stellen wir individuelle Grabmale aus Naturstein her.

Wir führen auch Auftragsarbeiten nach Ihren Ideen und Wünschen aus.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: www.steinbildhauerei-bergmann.de

BILDHAUER BERGMANN Telefon: (0 70 31) 27 82 10
Maurener Weg 126 · 71034 BÖBLINGEN Telefax: (0 70 31) 27 82 38

Mo.-Fr. 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 12:00 Uhr

einer anderen Stadt wohnen oder die ihre Angehörigen
einfach von der Sorge um die Bestattungsregelung ent-
lasten wollen.
Der Kunde erklärt bei dem Bestattungsunternehmen sei-
nes Vertrauens in welchem finanziellen Rahmen seine
Bestattung durchgeführt werden soll. Das Bestattungs-
unternehmen arbeitet einen entsprechenden Vorschlag
aus.

Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt dann zwischen den
Beteiligten und dem Bestattungsunternehmen die Verein-
barung über die Durchführung der Bestattung. Dabei ist
es selbstverständlich möglich und auch durchaus üblich,
das Bestattungsunternehmen gleichzeitig zur Empfang-
nahme von späteren Sterbe- und Versicherungsgeldern zu
bevollmächtigen. Auch können für die spätere Bestat-
tungsdurchführung vorgesehene Gelder im voraus zweck-
gebunden hinterlegt werden. Nähere Auskünfte werden
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hierzu von den Bestattungsunternehmen im Beratungsge-
spräch gern gegeben.

Eine vorsorgliche Regelung der Bestattungsdurchführung
(Bestattungsvorsorge-Vertrag) hat den Vorteil, dass bei
Eintritt des Todes, insbesondere von allein stehenden Per-
sonen, alle Formalitäten sofort in die Wege geleitet wer-
den können und dass die Bestattungsdurchführung dann
auch wirklich entsprechend dem Willen und den Anord-
nungen des Verstorbenen erfolgt. Von den auswärts woh-

nenden Angehörigen wird eine solche Regelung durch-
weg begrüßt, da sich daraus für sie erhebliche Erleichte-
rungen ergeben. Bei Vorliegen einer solchen Vorausrege-
lung sind Verzögerungen in der Vorbereitung der Bestat-
tungsdurchführung ausgeschlossen.

Nach den bisherigen Erfahrungen haben sich die von
interessierten Personen mit Bestattungsunternehmen
getroffenen Bestattungsvorsorge-Verträge durchweg
bewährt.



Wenn Sie weitere Fragen rund um 
das Standesamt haben

… setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.

Wir beraten Sie gern und natürlich kostenlos.

Und so erreichen Sie uns:

Standesamt Sindelfingen

Rathausplatz 1
71063 Sindelfingen
Telefon: 07031 94-302, 94-309 oder 94-320
Telefax: 07031 94-585
E-Mail: standesamt@sindelfingen.de

Montag, Mittwoch und Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 08.00 – 18.00 Uhr
(und nach telefonischer Vereinbarung)

Standesamt Sindelfingen-Darmsheim

Widdumstraße 12
71069 Sindelfingen
Telefon: 07031 675085
Telefax: 07031 675088
E-Mail: sieglinde.schmidt@sindelfingen.de

Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
(und nach telefonischer Vereinbarung)

Standesamt Sindelfingen-Maichingen

Sindelfinger Straße 44
71069 Sindelfingen
Telefon: 07031 94116
Telefax: 07031 94144
E-Mail: maichingen@sindelfingen.de

Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
(und nach telefonischer Vereinbarung)

Standesbeamte Sindelfingen Standesbeamtin Sindelfingen-Darmsheim Standesbeamte Sindelfingen-Maichingen



Unser Alten- und Pflegeheim in Sindelfingen bietet ganzheitliche Betreuung und Kurzzeitpflege 
für alte, pflegebedürftige Menschen. In familiärer Atmosphäre erfahren sie Geborgenheit und Unter-
stützung – für ein erfülltes, selbstbestimmtes und sicheres Leben im Alter.

Württembergische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. 
Relenbergstraße 90 • 70174 Stuttgart • www.die-schwesternschaft.de

Besichtigung, Probewohnen und weitere Informationen: 
Kontaktieren Sie uns unter Telefon 07031 801089

Aktiv und sicher im Alter


